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Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 757/1992 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 15 

Inkrafttretensdatum 

05.12.1992 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2015 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 22 

Text 

Versicherungsvertraglich gestundete Prämien 

§ 15. Sind Prämien versicherungsvertraglich gestundet, so sind die erst nach dem Geschäftsjahr 
fälligen Prämien nicht als Forderungen auszuweisen und bei der Ermittlung des Prämienübertrages nicht 
zu berücksichtigen. 


